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1. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 61/143
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die Verstär-
kung der Bemühungen zur Beseitigung aller Formen der Ge-
walt gegen Frauen94
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den, sowie in der Erkenntnis, dass dies Folgen für einen dau-
erhaften Frieden und eine dauerhafte Aussöhnung nach sich
zieht,

in der Erkenntnis, dass die Staaten nach dem einschlägi-
gen Völkerrecht die Hauptverantwortung für die Achtung und
Gewährleistung der Menschenrechte ihrer Staatsangehörigen
sowie aller Personen in ihrem Hoheitsgebiet tragen,

betonend, dass die Staaten verpflichtet sind, alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten von Frauen und Mädchen zu
fördern und zu schützen, und die nötige Sorgfalt walten lassen
müssen, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu verhüten
und zu untersuchen, die Täter 
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streben, die Verständigung zwischen allen Völkern zu för-
dern, und mit dem Ziel, Vergewaltigung und andere Formen
sexueller Gewalt zu verhüten und zu beseitigen;

f) ihre freiwillige finanzielle Unterstützung für Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Verhütung und Beseitigung
aller Formen der Gewalt gegen Frauen, mit der Ermächtigung
der Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter, die von
den Sonderorganisationen und den Fonds und Programmen
der Vereinten Nationen, namentlich dem Treuhandfonds der




